
 

 

Reglement für die Benützung der Waldhütte Hardwald 

 

A.       Allgemeines 

 
1. Die Waldhütte steht Vereinen und Privaten zur Verfügung 

2. Die Benutzungsgebühr muss bei der Entgegennahme des Schlüssels dem 

Hüttenwart bezahlt werden. 

3. Reinigung: Tische, Stühle und Boden sind sauber zu reinigen, die Umgebung 

der Hütte ist aufzuräumen ( Kehrichtsäcke mitbringen ) 

4. Im Freien darf kein Feuerwerk abgebrannt werden. 

5. Das Übernachten in der Waldhütte ist nicht gestattet. 

6. Die Zufahrt zur Waldhütte ist für zwei Fahrzeuge in mässigem Tempo 

gestattet. 

7. Die Versicherung ist Sache der Mieter. Für Unfälle, welche sich auf dem Hin 

oder Rückweg sowie während des Aufenthaltes ereignen sollten, lehnt die 

Jagdgesellschaft Stadel-Endberg jegliche Haftung ab. 

8. Allfällige Schäden oder Beanstandung sind bei der Schlüsselrückgabe zu 

melden. 

 

 

B.         Gebühren 

 

1. Fr. 150.- pro Tag für Auswärtige. 

2. Fr. 130.- pro Tag für Einheimische 

3. Die Mietgebühr ist im Voraus resp. Beim Schlüsselempfang zu bezahlen. 

4. Reservation und Auskunft: 

 

Remo Perbellini 

Emmerhofstrasse 4 

8192 Glattfelden 

Natel:  079 676 17 51 

Priv.    044 867 41 78 

 

Bevollmächtigter der Jagdgesellschaft: Jürg Willi, Stockistr.20 Glattfelden, Tel. 079 389 93 26 



 

 

 

C.     Information zur Waldhütte Hard 

 

 

.   Waldhütte für ca. 20 – 25 Personen 

.   Zufahrt via Bahnunterführung Zweidlen- Station bis Waldrand ( Parkierung). 

Die Weiterfahrt bis zur Waldhütte ist nur für zwei Fahrzeuge erlaubt.          

Fussmarsch bis zur Hütte ca. 7-8 Minuten. 

               .   Beleuchtung: Strom über Generator. 

  .   Heizung: Holzofen 

  .   Kleines Toi Toi WC. 

  .   1 gedeckte Feuerstelle mit Rost im Freien. 

  .   1 offene Feuerstelle im Freien. 

  .   Brennholz vorhanden ( 1 Kiste gratis ) jede weitere Kiste Fr. 10.- 

  .   Wasser von laufendem Brunnen. Trinkwasser. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Oktober 2021  Jagdgesellschaft Stadel Endberg 

                              Bevollmächtigter Jürg Willi 


